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Suggestion for amendment of Article : 13

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Streichen!

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Die Koordinierung der Wirtschaftspolitiken ist ihrem Wesen nach eine unterstützende Maßnahme
und demzufolge in Artikel 15 Absatz 3 zu nennen, der wie folgt lauten sollte:

Art. 15. (2) Die Union verfügt über die ergänzende Zuständigkeit für die Koordinierung der
Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitiken der Mitgliedstaaten.

Absatz 2:
Titel III der Verfassung ist den Zuständigkeiten der Union gewidmet. Diese Bestimmung beschreibt
jedoch keine Zuständigkeit der Union sondern Pflichten der Mitgliedstaaten.

Absatz 3:
Diese Bestimmung ist lediglich deklaratorischer Natur. Dass für die Mitgliedstaaten, die den Euro
eingeführt haben, spezielle Regelungen gelten, ergibt sich aus den Bestimmungen über den Umfang
der Zuständigkeiten in Teil II der Verfassung. Darauf ist zentral in Artikel 10 Absatz 1 zu
verweisen, der wie folgt lauten sollte:

Art. 10. (1) Die Union verfügt über legislative, exekutive und judikative Zuständigkeiten. Der
Umfang dieser Zuständigkeiten ergibt sich aus den Bestimmungen des Teil II dieser Verfassung.


